
- 2 - 
 

Protokoll 

über die 28. GRT (21-26) öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Thuine vom 25.06.2025 im Gemeindehaus in Thuine 

Anwesend sind: 
 
Bürgermeister 

Gebbe, Karl-Heinz    

Ratsmitglieder 

Bruns, Marina , Großepieper, Thomas , Herbers, Hans , Holle, Michael , Kuiter, Christof , 

Kuper, Ludger , Nosthoff, Georg , Varel, Christian     

Protokollführer 

Mey, Philipp, Ordnungsamtsleiter  
 

Ferner nimmt teil 

Thünemann, Paul, Bauamtsleiter 
 
Es fehlt/ Es fehlen: 
 
Ratsmitglieder 

Schmees, Ulrike (entschuldigt)  
 
 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 

 1.  Eröffnung der Sitzung 
  
 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Ratsmitglieder 
  
 3.  Genehmigung des Protokolls über die 27. Sitzung des Gemeinderates vom 14.05.2025 
  
 4.  Verwaltungsbericht 
  
 5.  Einwohnerfragestunde 
  
 6.  Umbenennung eines Teilstückes der Straße "Zum Felsberg" in Thuine 

Vorlage: III/029/2025 
  
 7.  Personelle Bedarfe und Vertretungsregelungen in Krippengruppen: Einführung einer drit-

ten Kraft und Vertretungsstundenplanung 
Vorlage: III/026/2025 
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 8.  Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
  
 9.  Anschluss des Tennishauses an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation 
  
 10.  Änderung der Richtlinien zur Förderung von Jugendgruppen und anerkannten Jugend-

gemeinschaften 
Vorlage: III/020/2025 

  
 11.  Anlegung eines Spielplatzes westlich des Kleiberweges 
  
 12.  Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
  
 13.  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
  
 
 
Bürgermeister Gebbe führt aus, dass Ratskollege Georg Kemmer am 15. Juni 2025 im Alter 
von 75 Jahren verstorben ist. 
 
Der Rat der Gemeinde Thuine dankt für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit und gedenkt 
mit einer Schweigeminute.   

 

I. Öffentliche Sitzung 

Punkt  1: Eröffnung der Sitzung 
 
Bürgermeister Gebbe eröffnet um 19:00 Uhr die 28. Sitzung des Gemeinderates Thuine und 
begrüßt die Anwesenden. 
 
 
 

Punkt  2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der anwesenden Ratsmit-
glieder 

 
Bürgermeister Gebbe stellt fest, dass der Rat der Gemeinde Thuine nach ordnungsgemäßer 
Ladung beschlussfähig ist. Gegen Form und Inhalt der vorliegenden Tagesordnung werden 
keine Bedenken erhoben. 
 
Die Tagesordnung wird um den TOP 12 „Annahme und Vermittlung von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen“ erweitert.  
 
 
 

Punkt  3: Genehmigung des Protokolls über die 27. Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.05.2025 

 
Das Protokoll über die 27. Sitzung des Gemeinderates Thuine vom 14.05.2025 wird in Form 
und Inhalt einstimmig genehmigt.   
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Punkt  4: Verwaltungsbericht 
 
a) Sachliches Teilprogramm Windenergie 
 
Der Kreistag des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 27.01.2025 das Sachliche 
Teilprogramm Windenergie 2024 für den Landkreis Emsland als Satzung beschlossen. Mit 
Bescheid vom 03.06.2025 hat das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems das 
Sachliche Teilprogramm Windenergie nunmehr unter Auflagen genehmigt. Gleichzeitig hat 
das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems festgestellt, dass das Sachliche Teil-
programm mit den Teilflächenzielen für Windenergie sowohl für den Stichtag 31.12.2027 als 
auch für den Stichtag 31.12.2032 in Einklang steht. Die Bekanntmachung über die Geneh-
migung des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2024 erfolgte im Amtsblatt Nr. 22 
(2025) für den Landkreis Emsland am 13.06.2025. Damit ist das Sachliche Teilprogramm in 
Kraft getreten. Es liegt zur Einsicht im Kreishaus während der Dienststunden aus. Aufgrund 
der Wirksamkeit des Sachlichen Teilprogramms Windenergie 2024 kann der Landkreis Ems-
land ab sofort nun entsprechende Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von 
Windkraftanlagen in den neu ausgewiesenen Vorranggebieten erteilen.  
 
b) Haushaltssatzung für das Jahr 2025 
 
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist dem Landkreis Emsland am 01.04.2025 zugelei-
tet worden. Die entsprechende Genehmigung steht aber weiterhin noch aus. 
 
c) Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet 
 
Zur Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet liegt seit der letzten Ratssitzung kein neuer 
Sachstand vor. Es steht immer noch die Rückmeldung des Unternehmens Weusthoff zur 
weiteren Vorgehensweise aus. 
 
d) Verbesserung der Ausleuchtung des Parkplatzes an der Kirche 
 
Die Demontage und Wiederaufstellung einer historischen Leuchte sowie die Lieferung und 
Aufstellung einer neuen Straßenlampe zur Verbesserung der Ausleuchtung des Parkplatzes 
an der Kirche steht noch aus. Ein Termin für die Ausführung des Vorhabens ist nach wie vor 
noch nicht bekannt. 
 
e) Umkleidegebäude im Sport- und Freizeitpark 
 
Die Malerarbeiten im Anbau des Umkleidegebäudes konnten in der vorletzten Woche abge-
schlossen werden. Auch ist der Plattformlift seit dem 17.06.2025 wieder betriebsbereit. Ein-
zig der Notablassmotor (der beim Stromausfall den Lift bis zum Boden absenkt) ist ohne 
Funktion und muss ggf. im Rahmen der nächsten Wartung ausgetauscht werden. Ein Ange-
bot hierzu steht noch aus. Ebenso fehlt noch die Schlussrechnung vom Maler, um das Vor-
haben nun final schlussabrechnen zu können. 
 
f) Hauptprüfung der Brückenbauwerke 
 
Das beauftragte Ingenieurbüro Sommerfeld in Neuenhaus hat die 3 Brücken im Zuge von 
Gemeindestraßen in Thuine am 16.06.2025 geprüft. Die Auswertung und die einzelnen Er-
gebnisse stehen noch aus. Diese werden dem Gemeinderat vom Ingenieurbüro auf der 
kommenden Ratssitzung nach der Sommerpause im Detail vorgestellt und erläutert.  
 
g) Abschluss der Dorfentwicklung in Thuine 
 
Bekanntlich ist die im Jahr 2014 gestartete Förderphase der Dorfentwicklung Thuine nun 
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endgültig beendet. Der zum Abschluss des Verfahrens zu erstellende Abschlussbericht 
konnte dem Amt für regionale Landesentwicklung in Meppen zwischenzeitlich mit E-Mail vom 
28.05.2025 vorgelegt werden. Darüber hinaus wurde verwaltungsseitig in Zusammenarbeit 
mit dem Ratsmitglied Marina Bruns beschlussgemäß die Sonderbeilage über die Dorfent-
wicklung für das Thuiner Echo ausgearbeitet. Sie wird der Juli/August-Ausgabe 2025 beige-
fügt. Zudem werden zum Abschluss der Dorfentwicklung im Rahmen der Veranstaltung 
„Sommer im Park“ am 23.08.2025 vom Bürgermeister ein kurzer Rückblick gehalten und als 
„Dankeschön“ für alle ein Kontingent an Freigetränken herausgegeben. 
 
h) Spielmannszug St. Georg Thuine erneut Deutscher Meister 
 
Der Spielmannszug St. Georg Thuine konnte auf dem Deutschen Musikfest in Ulm/Neu-Ulm 
bekanntlich seinen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Die Gewinner wurden nach der Rück-
kehr von der Fahrt spontan auf dem Festplatz vor rd. 500 begeisterten ZuschauerInnen emp-
fangen. Bürgermeister Gebbe gratulierte den MusikerInnen und dankte ihnen für das ehren-
amtliche Engagement. Auch an dieser Stelle nochmals herzliche Glückwünsche an den 
Spielmannszug und ein großes Dankeschön allen helfenden Händen und Unterstützern, die 
den Empfang möglich gemacht haben.  
 
i) Sanierung der Fahrbahn der Klosterstraße 
 
Die Sanierung des Fahrbahnbelages der Schwarzdecken im Zuge der Klosterstraße – im 
Teilstück vom Anlieger Huckelmann bis zur Kreuzung mit der Mühlenstraße – durch die Fa. 
Siering in Hopsten steht noch aus. Das Unternehmen hat nun für diesen Teilbereich für die 
Zeit vom 04.07. bis zum 09.07.2025 eine entsprechende Vollsperrung beim Landkreis Ems-
land beantragt, um die Arbeiten dann ausführen zu können.   
 
j) Vakanz Sitz im Gemeinderat 
 
Wie bereits dargelegt, ist Ratsmitglied Georg Kemmer am 15.06.2025 verstorben. Mit Herrn 
Bernhard Schmees wäre grundsätzlich noch eine Ersatzperson vorhanden. Mit E-Mail vom 
23.06.2025 hat Herr Schmees jedoch mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht zur 
Verfügung steht und auf den Sitzerwerb verzichtet. Weil keine weiteren Nachrücker vorhan-
den sind, bleibt der Sitz/Platz somit bis zum Ende der Legislaturperiode im Rat der Gemein-
de Thuine vakant.  
 
Der Rat der Gemeinde Thuine nimmt den Verwaltungsbericht zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 

Punkt  5: Einwohnerfragestunde 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor.  
 
 
 

Punkt  6: Umbenennung eines Teilstückes der Straße "Zum Felsberg" in Thuine 
Vorlage: III/029/2025 

 
Ordnungsamtsleiter Mey erläutert anhand der Vorlage III/029/2025 die Sach- und Rechtsla-
ge. 
 

Sodann beschließt der Rat der Gemeinde Thuine einstimmig: 
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Der im Sachverhalt beschriebene Teilbereich der Straße „Zum Felsberg“ – beginnend an der 
Einmündung der Kiefernstraße bis zur Brücke – erhält den Straßennamen „Unterm Fels-
berg“. 
 
 
 

Punkt  7: Personelle Bedarfe und Vertretungsregelungen in Krippengruppen: Ein-
führung einer dritten Kraft und Vertretungsstundenplanung 
Vorlage: III/026/2025 

 
Ordnungsamtsleiter Mey erläutert anhand der Vorlage III/026/2025 die Sach- und Rechtsla-
ge. 
 
Der Rat der Gemeinde Thuine nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
 
 

Punkt  8: Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
 
Die beantragte Ausleuchtung des Kinderwaldweges von der Siedlung „Antoniusstraße“ bis 
zur Gebrüder-Weltring-Straße inkl. der Aufmündung wurde auf der letzten Ratssitzung erneut 
kontrovers diskutiert. Weil es Argumente sowohl für als auch gegen die Aufstellung von 
Straßenleuchten am vorgenannten Rad-/Gehweg gibt, sollte Bürgermeister Gebbe die Ange-
legenheit zunächst mit dem Antragsteller Herrn Stermann besprechen.  
 
Das Gespräch hat am 28.05.2025 stattgefunden. Herr Stermann zeigte durchaus Verständ-
nis für die schwierige Entscheidungsfindung. Im Ergebnis wäre er mit der Errichtung einer 
Lampe einverstanden, wenn diese den Aufmündungsbereich auf die Gebrüder-Weltring-
Straße etwas großzügiger ausleuchten würde.  
 
Die Angelegenheit wurde sodann mit der Westnetz besprochen und empfohlen, die neue 
Leuchte linksseitig auf dem Schotterweg aufzustellen. Die Kosten für die zusätzliche Lampe 
betragen 2.155,23 € brutto. Die Mittel stünden haushaltsmäßig zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Rat der Gemeinde Thuine mit einer Gegenstimme, 
aufgrund des vorliegenden Antrages und des im Nachgang geführten Gespräches mit Herrn 
Jürgen Stermann, Thuine, auf Ausleuchtung des Kinderwaldweges im Aufmündungsbereich 
zur Gebrüder-Weltring-Straße eine neue Leuchte aufzustellen. Der Auftrag hierfür ist der 
Westnetz/Westenergie zum Angebotspreis von 2.155,23 € brutto zu erteilen.  
  
 
 

Punkt  9: Anschluss des Tennishauses an die öffentliche Schmutzwasserkanalisa-
tion 

 
Die Abwässer vom Tennisgebäude werden bislang noch über ein Dreikammersystem auf der 
Rückseite des Hauses gereinigt und entsorgt. Weil dieses nicht mehr voll funktionsfähig ist, 
muss zwingend ein Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation erfolgen.  
 
Nach verschiedenen Ortsterminen mit dem Wasserverband Lingener Land kann dies nicht 
im Freigefällekanal geschehen. Insofern muss das Gebäude mittels Kleinpumpwerk an die in 
der Hubert-Klockenbusch-Straße verlaufende Druckrohrleitung angeschlossen werden. Der 
Wasserverband hat die hierfür auf der Grundlage der Einheitspreise zum bestehenden War-
tungsvertrag mit der Fa. Mecklenburg & Schlangen anfallenden Kosten auf 16.889,54 € brut-
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to ermittelt. Allerdings sollen verwaltungsseitig noch weitere Angebote von Fachfirmen ein-
geholt werden, sobald der Verband das zugesagte Leistungsverzeichnis für die entspre-
chenden Bauarbeiten vorgelegt hat.  
 
 
Nach Auswertung aller Angebote wäre sodann dem günstigstbietenden Unternehmen der 
Auftrag zu erteilen. Im Haushaltsplan 2025 wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 € veran-
schlagt. 
 
Sodann beschließt der Rat der Gemeinde Thuine einstimmig, das Tennishaus im Sportzent-
rum mittels Kleinpumpwerk an die öffentliche Schmutzwasserdruckrohrleitung des Wasser-
verbandes Lingener Land anzuschließen. Dem nach Auswertung aller Angebote günstigst-
bietenden Unternehmen ist der entsprechende Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten 
zu erteilen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel auskömmlich sind. Anderenfalls ist die Angelegenheit dem Gemeinderat wieder vorzu-
legen. 
 
 
 

Punkt  10: Änderung der Richtlinien zur Förderung von Jugendgruppen und aner-
kannten Jugendgemeinschaften 
Vorlage: III/020/2025 

 
Ordnungsamtsleiter Mey erläutert anhand der Vorlage III/020/2025 die Sach- und Rechtsla-
ge. 
 
Der Rat der Gemeinde Thuine beschließt einstimmig:  
 
Die Richtlinien zur Förderung von Jugendgruppen und anerkannten Jugendgemeinschaften 
werden mit Wirkung vom 01.01.2025 geändert. Sofern die Mittel nicht zur Verfügung stehen, 
sind diese über- oder außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 

Punkt  11: Anlegung eines Spielplatzes westlich des Kleiberweges 
 
Bekanntlich soll auf der von der Kath. Kirchengemeinde St. Georg Thuine mit Nutzungsver-
trag vom 20.02.2025 übernommenen Teilfläche von rd. 350 qm unmittelbar westlich des Re-
genrückhaltebeckens ein Kinderspielplatz vorrangig für die Siedlungen Fasanenweg und 
Kleiberweg angelegt werden. Auf die diesbezüglichen Ausführungen in den zurückliegenden 
Ratssitzungen wird verwiesen. Für die Anlegung des Platzes wurden im Haushalt 2025 Mittel 
in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt. 
 
Beschlussgemäß haben der Bauhofleiter Mathias Brinker, der gleichzeitig Sicherheitsprüfer 
für Kinderspielplätze ist, und sein Kollege Markus Lohaus, gleichzeitig Anwohner am Klei-
berweg, entsprechende Überlegungen angestellt.  
 
Die Kostenzusammenstellung stellt sich wie folgt dar: 
 
Spielanlage Mount Scenery, Solo:   12.000 €  
oder alternativ 
Espas Spielturm Ascona:   4.200 €  
 
sowie in beiden Varianten ferner: 
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Espas Kombinationsschaukel 2,5 m:   6.000 € 
Espas Federspiel Benny:   650 € 
Espas Wippe:   1.300 € 
2 Bänke und Tisch:   2.800 € 
Pflasterung:   1.000 € 
Sandkasten:   500 € 
 
Insgesamt somit 16.450 € bis 24.250 € inkl. aller notwendigen Materialien – allerdings in der 
Annahme, dass die Anlieger Eigenleistungen erbringen, ggf. mit Unterstützung durch Matze 
Brinker.  
 
Nach intensiver Diskussion beschließt der Rat der Gemeinde Thuine einstimmig folgende 
Geräte aufzustellen: 
 

• Spielanlage Mount Scenery, Solo zum Preis von 12.000 € 

• Espas Kombinationsschaukel zum Preis von 6.000 € 

• 2 Bänke und Tische zum Preis von 2.800 € 

• Pflasterarbeiten für 1.000 € 

• Sandkasten für 500 € 
 
Das Espas Federspiel Benny (650 €) und die Espas Wippe (1.300 €) werden vorerst zurück-
gestellt. 
 
 
 

Punkt  12: Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen 

 
Bei der Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendun-
gen gelten die Bestimmungen des § 111 Abs. 7 NKomVG i.V. m. § 25 a GemHKVO. 
  
Für die Gemeinde Thuine gelten folgende Höchstgrenzen für die Entscheidung über die An-
nahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen: 
  
- bis zur Höhe von 100 € - Bürgermeister Gemeinde Thuine und 
 
- über 100 € - Rat der Gemeinde Thuine 
 
Die Theatergruppe hat für den Park ein Wipptier gespendet und auch bereits aufgestellt. 
Über die Annahme dieser Spende ist nunmehr zu entscheiden. 
 
Sodann beschließt der Rat der Gemeinde Thuine einstimmig, die Annahme der Sachspende 
der Theatergruppe Thuine über die Lieferung eines Wipptiers für den Bürgerpark in Höhe 
von 600 €. 
 
 
 

Punkt  13: Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 
a) Parksituation Antoniusschule 
 
Bürgermeister Gebbe teilt mit, dass es aktuell einige Probleme mit der Parksituation an der 
Antoniusschule gibt. Diese sind größtenteils auf die Elterntaxen zurückzuführen. Weiterhin 
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wird teilweise auf dem Gehweg geparkt, um die Kinder möglichst nah an der Schule abzu-
setzen. 
 
Die Ratsmitglieder sind sich einig, dass das Aufstellen von weiteren Schildern nicht zielfüh-
rend wäre. Die Schule soll das Gespräch mit den Verursachern suchen. 
 
 
b) Sachstand und Entwicklung um den Krankenhausstandort Thuine 
 
Bürgermeister Gebbe führt aus, dass in der kommenden Sitzung des Samtgemeinderates 
am 1. Juli intensiv die Entwicklung des Krankenhausstandortes in Thuine thematisiert werde. 
Vorrangig geht es um die potenzielle Übernahme des Betriebes des Hospizes St. Veronika. 
Diesbezüglich steht die Gründung einer gGmbH im Raum. Ein Entwurf einer Satzung einer 
gGmbH liegt mittlerweile auch im Entwurf vor. Diese sieht eine finanzielle Beteiligung der 
Gemeinde Thuine vor. 
 
Aufgrund der Wichtigkeit dieser Thematik wäre es wünschenswert, wenn die Mitglieder des 
Gemeinderates Thuine auf der kommenden Sitzung des Samtgemeinderates Präsenz zei-
gen würden. 
 
 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
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